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wird aber aufserdem mit einer Geldftrafe
von 6‘ bis 30 Mark oder im Unvermögens—
falle unit verhältnifsmäfsiger Gefängnifsftrafe
belegt.

5) Auf die zu dem Betriebe der Eifenbahn er-
forderlichen Gebäude und Materialien findet
die vorftehende Polizeiverordnung keine An-
wendung.

 

XVI.

Auszug aus der Bau—Polizei—
Befondere Vorfchriften für die

Landhausquartiere.

%. 61.

Die Vorfchriften diefes Abfchnittes gelten für
alle Bauten in den Stadttheilen und Straßen, welche
durch Befehlufs der Gemeindebehörde zu Landhaus-
quartieren, bezw. Landhausflrafsen erklärt find oder
fchon bisher als folche angefehen und bebaut wurden.

1) Entfernung der Gebäude von einander.

%. 62.

a) In Landhausftrafsen darf nicht gefehloffen
gebaut werden, auch darf die Frontlänge der
einzelnen Gebäude in der Regel das Mafs
von 30m nicht überiteigen.
Die kürzefle Entfernung zwifchen zwei be-

 
b)

nachbarten Hauptgebäuder'i foll nicht unter
6!!! betragen und es mufs bei noch nicht
erfolgter Bebauung des Nachbargrundftücks
jeder einzelne Gebäudetheil eines Neubaus,
mit Ausnahme der Freitreppen, überall min-
deitens 3 m von der Nachbargrenze entfernt
bleiben. Diefer Zwifchenraum iit jedoch
nach Maßgabe der Befiimmungen des @. 63
entfprechend zu vergröfsern, wenn an dem
Zwifchenraurn Wohnräume liegen, welche nur
von diefer Seite her Luft und Licht erhalten.
Auch darf diefer Zwifchenraum nicht durch
geringfügige Bauwerke u. f. w. verbaut werden.

c) Hinter- und Seitengebäude, fo fern fie nicht
mehr als ein Stockwerk aufser dem Erd—
gefchofs erhalten und. nur zur Aufnahme von
Wohnräumen für Dienftboten dienen, können
vorbehaltlich der Beftimmungen über Brand-
mauern unmittelbar auf die Grenze gefiel“:
oder der letzteren bis auf eine Entfernung
von 2,50 m nahe gerückt werden, wenn die  

Verordnung für Wiesbaden.

localen Verhältniffe eine andere Stellung
wefentlich erfchweren. In die Bauflucht des
Hauptgebäudes dürfen folche Gebäude nicht
geflellt werden.

d) Die Tiefe der Hofräurne zwifchen den Haupt—
und Nebengebäuden mufs wenigftens der Höhe
der letzteren gleichkornmen.

2) Höhe der Gebäude.

%. 63.
Für die Höhe der Landhäufer find die allge—

meinen Befiimmungen unter folgenden Modificationen
mafsgebend:

a) Kein Landhaus darf mehr als ein Erdgefchofs
und zwei Obergefchoffe erhalten.
Die Höhe darf die kürzefte Entfernung zwi-
fchen dem Landhaul'e und dem Nachbarge-
bäude unter Hinzurechnung von 3111 nicht
überfchreiten‚ wenn dem Nachbargrundftück
gegenüber Wohnräume zu liegen kommen,
welche ihr Licht nur von diefer Seite her
erhalten,

b)

oder wenn die gegenüberliegende
Umfaffungswand des Nachbargebäudes mit
Fenftern verfehen ii’t, welche bewohnten
Räumen Licht und Luft zuführen.

Hi: das Nachbargrundftück noch nicht be-
baut, fo if’t in diefem Falle der doppelte kürzefte
Abfland von der Nachbargrenze unter Hinzu-
rechnung von 3m für die Höhe mafsgebend.

3) Aeufsere Herflellung und Ein—
friedigungen.

%. 64.
Nicht allein die der Hau

Fagade,
ptftrafse zugekehrte

fondern auch die übrigen Seiten der Ge-bäude müffen ein gefälliges Aeufsere erhalten.
Jede Landhausbefitzung ift längs der Strafse mit

einer paffenden Einfriedigung zu verfehen.


